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Meiner Frau 





V orhemerkung 

Das Anliegen dieser Arbeit ist die Klärung des für den verfassungs-
rechtlichen Schutz der Presse zentralen Problems, diejenigen Presse-
tätigen zu bezeichnen, die aufgrund dieses Schutzes staatliche Eingriffe 
in ihren Bereich abwehren können. Hierbei waren zwei Hauptschwie-
rigkeiten zu überwinden: Einmal konnte die zeitungswissenschaftliche 
Organlehre nur sehr unvollkommen die erforderliche Auskunft über 
Stellung und Funktion der am Kommunikationsprozeß "Presse" betei-
ligten Personen und Institutionen geben. Zum zweiten mußte auf eine 
Rechtsprechung und Lehre zu Art. 5 I GG zurückgegriffen werden, die 
noch in vollem Fluß begriffen ist und die für die Pressewirklichkeit 
erheblichen Fragen nur zuoft im "Nebel des Institutionellen" (Better-
mann) verschwinden ließ oder aber auf die unfruchtbare Diskussion 
über die "öffentliche Aufgabe" der Presse reduzierte. 

Für die Fertigstellung der Arbeit bin ich insbesondere Herm Profes-
sor Dr. Bettermann zu Dank verpflichtet, der sie mit Nachsicht und 
klärender Kritik gefördert und betreut hat. Weiter schulde ich Herrn 
Privatdozent Dr. Rehbinder Dank für seine wohlwollenden Hinweise 
und Anregungen. 

Berlin, im März 1969 Bernd Rebe 
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§ 1: Thema und Arbeitsgang 

a) Art. 5 I 2 GG gewährleistet neben der Freiheit der Berichterstat-
tung durch Rundfunk und Film die Pressefreiheit. Als subjektives 
öffentliches Recht enthält sie eine Freiheitsverbürgung für ihre Träger. 
In der folgenden Arbeit soll versucht werden, Klarheit über die Per-
sonen und sonstigen Grundrechtsträger zu gewinnen, die den Schutz 
der Pressefreiheit als eines subjektiven öffentlichen Rechts genießen 
und die Subjekte, Berechtigte oder Träger dieses Freiheitsrechts sind. 
Dabei bleibt die Auseinandersetzung mit dem institutionellen Ver-
ständnis des Grundrechts ausgeklammert; ich gehe vielmehr davon aus, 
daß das subjektive Grundrecht den gesamten Schutzbereich der Presse-
freiheit umfaßt. 

Die Frage nach den Subjekten der Pressefreiheit ist vor allem im 
Hinblick auf die Aktivlegitimation bei der Verfassungsbeschwerde von 
Bedeutung, da nur die Träger eines angeblich verletzten Grundrechts 
diese Verletzung durch die öffentliche Gewalt rügen können1). So ist 
etwa zu klären, ob der Zeitungsjunge, der von der Polizei am Aus-
tragen von Zeitungen gehindert wird, nach Erschöpfung des Rechts-
wegs unter Berufung auf die Pressefreiheit Verfassungsbeschwerde 
erheben kann. Können dies die Setzer und Drucker einer Zeitung, die 
durch hoheitliche Gewalt in der Ausübung ihres Berufs behindert wer-
den? 

Die Trägerschaft ist weiter im Hinblick auf Art. 18 GG von Bedeu-
tung, da die Verwirkung den Mißbrauch der Berechtigung voraussetzt. 

b) Für den Arbeitsgang ist bestimmend, daß der Begriff ,.Presse" in 
dreifachem Sinn verstanden werden kann2): Einmal als Umschreibung 
derjenigen Druckerzeugnisse, die ,.Pressefreiheit" genießen (materiel-
ler, gegenständlicher Pressebegriff). Zum zweiten sind hiermit die 
geschützten Tätigkeiten oder Funktionen umschrieben, deren staatlich 
unbeeinflußte Vornahme durch die Pressefreiheit gesichert wird (funk-
tioneller Pressebegriff). Zum dritten ist mit "Presse" der Personen-

1) BVerfGE 3, 383 (392); 6, 273 (277); 12, 6 (8); 21, 362 (367). 
2) Ridder, Grundrechte II, S. 254; Füchtenbusch, Die Möglichkeiten polizei-

lichen Handeins im Rahmen von Art. 5 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes, S. 22; 
Schüle (-Huber), Persönlichkeitsschutz und Pressefreiheit, S. 27 Fn. 63. 

Kemper, Pressefreiheit und Polizei, S. 28 unterscheidet nur den sachlichen 
und den personalen Pressebegriff. 
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kreis bezeichnet, dem das subjektive öffentliche Recht zusteht (perso-
neller Pressebegriff). Hierbei ist der personelle mit dem materiellen 
und dem funktionellen Pressebegriff in der Weise verknüpft, daß erst 
nach Klärung der beiden letzteren der Kreis der Grundrechtsberechtig-
ten festgelegt werden kann. Durch den gegenständlichen Pressebegriff 
ist der äußere Rahmen für die möglicherweise Grundrechtsberechtigten 
gezogen, da nur solche Personen überhaupt diesen Freiheitsschutz 
genießen können, die an dem Kommunikationsvorgang vermittels 
"Presse" teilhaben. Mit dem funktionellen ist der personelle Presse-
begriff deshalb verbunden, weil der funktionelle Begriff die verschie-
denen Tätigkeiten umschreibt, die zur Herstellung und Verbreitung 
eines Presseerzeugnisses erforderlich und damit geschützt sind, die 
Grundrechtsberechtigung aber aus der tatsächlichen Wahrnehmung 
einer grundrechtlich geschützten Funktion folgt3). 

Der Aufbau der Arbeit ist m.a.W. dadurch bestimmt, daß Art. 5 I 2 
als Rechtsnorm an die Erfüllung seiner tatbestandliehen Voraussetzun-
gen bestimmte Rechtsfolgen knüpft: Wer sich in dem gegenständlich-
funktionellen Freiheitsbereich dieses Grundrechts bewegt, genießt die 
subjektive Berechtigung, für dieses Verhalten die staatliche Duldung 
verlangen und sich gegen staatliche Eingriffe wehren können4). Die 
Klärung des gegenständlichen und des funktionellen Pressebegriffs 
"vor der Klammer" dient der Verdeutlichung der Rechtsvoraussetzun-
gen der Pressefreiheit; das eigentliche Thema ist dann der Versuch, die 
Rechtsfolgen dieser Gewährleistung aufzuhellen. 

Da aber nicht jeder Träger einer geschützten Tätigkeit mit deren 
Ausübung auch Grundrechtsträger wird, müssen die grundrechtlich 
geschützten Pressetätigkeiten, deren Ausübung die Grundrechtsträger-
schaft zur Folge hat, von den sonstigen durch Art. 5 I 2 geschützten 
Funktionen unterschieden werden. Eine differenzierende Darstellung 
der durch dieses "funktionskomplexe"5) Grundrecht gewährleisteten 
Einzelfreiheiten wird weiter dadurch erforderlich, daß nicht jeder 
Träger der Pressefreiheit den Schutz des gesamten Freiheitsfächers 
genießt, vielmehr sind innerhalb des Kreises der Grundrechtsberech-
tigten-bedingt durch die unterschiedliche Art der Teilnahme an dem 
geschützten Kommunikationsvorgang - Unterscheidungen im Hinblick 
auf den jeweiligen (Teil-) Schutzbereich geboten. 

3) Vgl. Dagtoglou, Die Parteipresse, S. 31: "Wenn Art. 5 Abs. 1 GG von der 
,Pressefreiheit' spricht, meint er unter ,Presse' zunächst einmal eine bestimmte 
Betätigung, die frei sein soll, nicht ein bestimmtes Subjekt der Freiheit." 

') Zu dieser Doppelnatur der Grundrechte als Abwehrrechte und Darfrechte 
vgl. Wilke, Die Verwirkung der Pressefreiheit und das strafrechtliche Berufs-
verbot, S. 19 ff. 

5) Ridder, Die öffentliche Aufgabe der Presse im System des modernen Ver-
fassungsrechtes, S. 16. 



Erster Teil 

Der geschützte Freiheitshereich 

§ 2: Der gegenständliche Pressebegriff 

Im Hinblick auf den gegenständlichen Pressebegriff ist zweifelhaft, 
ob Art. 5 I 2 GG nur die Herstellung und Verbreitung der periodischen 
Druckwerke Zeitung und Zeitschrift (enger oder restriktiver Presse-
begriff) oder jedes gedruckte oder auf andere Weise vervielfältigte 
Schriftwerk, einschließlich der Erzeugnisse der Buchpresse, schützt (wei-
ter oder extensiver Pressebegriff). Geht Art. 5 vom weiten Presse-
begriff aus, so kommen als Träger der Pressefreiheit nicht nur Ver-
leger, Herausgeber und sonstige Mitarbeiter der periodischen Presse 
in Frage, sondern z. B. auch der Buchautor und -verleger sowie die 
Verfasser von Plakaten und Flugschriften. 

A. Grammatische Auslegung 

a) In der Rechtssprache wird der Begriff "Presse" nicht in jeder 
Bestimmung mit gleichem Inhalt gebraucht: In Art. 75 Nr. 2 GG ist mit 
Presse nicht nur die periodische, sondern wie in Art. 4 Nr. 16 RV 1871 
und Art. 7 Nr. 6 WV die Presse im weiten Sinn gemeint6). Die baye-
rische Verfassung, die als einzige Landesverfassung die Pressefreiheit 
gewährleistet, geht dagegen vom engen Pressebegriff aus7). Dies folgt 
aus der Aufgabe, die hier der Presse gestellt ist und die nur von der 
periodischen Presse wahrgenommen werden kann. Art. 111 I bayVerf 
lautet: 

"Die Presse hat die Aufgabe, im Dienst des demokratischen Gedankens 
über Vorgänge, Zustände und Einrichtungen und Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens wahrheitsgemäß zu berichten." 
8) Groß DVB11966, 67; Scheuner VVDStRL 22, 68. Vom weiten Pressebegriff 

für Art. 75 Nr. 2 geht auch Bettermann, Bundeskompetenz für Jugendschutz?, 
AöR 83 (1958), 91 (110) aus, indem er die Materie des (auch nicht periodische 
Schriften betreffenden) Schmutz- und SchundG als unter diese Bestimmung 
fallend ansieht. 

AA: Die Begründung des Bundesfinanzministeriums des Innem zu § 1 
EntwBMI unter unzutreffender Berufung auf die Verhandlungen des Parla-
mentarischen Rates, abgedruckt in: Lüders, Presse- und Rundfunkrecht, 
S. 286. Ebenso: von Mangoldt-Klein Art. 75 GG V 2a. 

7) Freiwald, Das Recht der freien Meinungsäußerung, S. 130. 


